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1. Prüfungsauftrag

In der Verbandsversammlung vom 27. November 2019 des

Abwasserverbands Langen/Egelsbach/Erzhausen

Körperschaft des öffentlichen Rechts,

Langen (Hessen)

(im Folgenden auch „Verband“ genannt)

wurde ich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum

31. Dezember 2020 ge wählt. Dar auf hin beauftragte mich die Geschäftsführung des Ver-

bands am 4. November 2020, den Jah res ab schluss un ter Einbezie hung der Buchfüh rung

und den La gebe richt für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2020 bis zum

31. Dezember 2020 in ent spre chender An wen dung der §§ 316 und

317 Handelsgesetzbuch (HGB) zu prüfen.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Ab schlussprü fung die an-

wend baren Vor schrif ten zur Unab hängigkeit beachtet habe.

Ich habe die Prüfung und Schlussbearbeitung mit Unterbrechungen von März bis Mai

2021 in mei nen Ge schäfts räu men durch ge führt.

Über das Ergebnis meiner Prüfungshandlungen erstatte ich den nachfol genden Bericht.

Meinem Be richt habe ich den geprüften Jah resab schluss 2020 so wie den ge prüf ten La ge-

be richt 2020 als Anlage beige fügt.

Ich habe diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n. F. "Grundsätze

ord nungs mä ßi ger Er stel lung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in

Deutschland e. V. (IDW), Düs sel dorf er stellt.

Meinem Auftrag liegen die als Anlage XI beigefügten Allgemeinen Auf tragsbedingun gen

für Wirt schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fas sung vom

1. Januar 2017 zugrunde, die um die besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen und

prüfungsnahe Leistungen der Kanzlei in der Fassung vom 1. August 2018 (Anlage Xi) er-

gänzt werden. Die Hö he mei ner Haf tung be stimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der All gemeinen

Auf trags be dingun gen. Im Ver hält nis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge-

meinen Auf tragsbe dingun gen maß ge bend.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an den Verband.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Verbands

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Der Verbandsvorstand hat im Lagebericht vom 19. Mai 2021 die wirt schaftliche Lage des

Ver bands beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich nachfolgend in meiner vorangestell ten Be-

richter stat tung zur Be ur tei lung der Lage des Verbands im Jahresabschluss und im Lage-

be richt durch die gesetzliche Vertretung Stel lung.

Meine Stellungnahme gebe ich aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des

Verbands ab, die ich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des La ge berichts

ge won nen ha be.

Geschäftsverlauf und Lage des Verbands

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

· Das im Vergleich zum Vorjahr um T€ 62 niedrigere Betriebsergebnis wurde durch das

in gleicher Höhe verbesserte, weiterhin negative, Zinsergebnis ausgeglichen.

· Gegenüber dem Vor jahr haben sich die Beiträge für die Verbandsmitglieder um rund

T€ 219 auf T€ 8.094 erhöht.

· Die abgerechneten Beiträge lagen um T€ 40 unter den in der Planung veranschlagten

Beiträgen.

· Die Vermögens- und Finanzlage wird im Berichtsjahr durch den abschreibungsbeding-

ten Rück gang des Anlagevermögens um rund T€ 873 und die Tilgung der Darle hen

bestimmt.

· Das Eigenkapital blieb zum Vorjahr mit T€ 16.928 unverändert. Die Ei genkapi tal quote

erhöhte sich auf 44,0 %.

· Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. 
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Voraussichtliche Entwicklung des Verbands

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Abwasserverbands Lan-

gen/Egelsbach/Erzhausen im La gebericht basiert auf An nahmen, bei de nen Be urtei-

lungsspielräu me vorhanden sind. Ich halte die se Dar stel lung für plau si bel. In die sem Zu-

sam menhang ist insbesondere auf folgende Kern aus sagen hin zu weisen:

· Der Verband plant Erneuerungsinvestitionen im Wesentlichen in die Er wei te rung des

Be triebs ge bäu des, Er neuerung des Blockheizkraftwerkes, den Neubau der Re chen an-

lage und die zu künftige Ab wasserr eini gung. 

· Sondertilgungen sollen vorgenommen werden, sofern es die Liquidität des Verbands

zulässt. 

· Es bestehen nach Auffassung des Verbandsvorstands keine Risiken der künftigen Ent-

wicklung, die den Bestand des Verbands gefährden oder einen wesentlichen Ein fluss

auf die Ver mö gens-, Fi nanz- und Er trags lage haben könnten.

· Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sind Beiträge in Höhe von T€ 8.293 vorgesehen.

· Der Verband erwartet im Jahr 2021 aufgrund der hoheitlichen Aufgaben keine beson-

de ren ne ga ti ven finanziellen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halte ich

die Darstellung und Be ur tei lung der La ge des Verbands und sei ner vor aus sicht li chen Ent-

wick lung durch die gesetzliche Vertretung im Jah resab schluss und im Lagebericht für zu-

tref fend.
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3. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung habe ich am 19. Mai 2021 dem als Anla gen I bis III

bei ge füg ten Jah resab schluss des Abwasserverbands Lan gen/Egelsbach/Erzhausen, Lan-

gen (Hessen), zum 31. Dezember 2020 und dem als An la ge IV bei ge füg ten La ge be richt

für das Ge schäfts jahr 2020 den folgen den Be stäti gungs ver merk er teilt, der von mir an

die ser Stel le wie der ge geben wird:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen Körperschaft des öffentlichen

Rechts

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss des Abwasserverbands Langen/Egelsbach/Erzhausen Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts, Langen (Hessen) – be stehend aus der Bilanz zum 31.

Dezember 2020 und der Ge winn- und Ver lustrech nung für das Ge schäfts jahr vom

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 so wie dem An hang, ein schließlich der Dar-

stellung der Bi lanzie rungs- und Bewer tungs me thoden – geprüft. Dar über hinaus habe ich

den La gebe richt des Abwasserverbands Langen/Egelsbach/Erzhausen für das Ge schäfts-

jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis se

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapi talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den ergän-

zenden landesrechtlichen Vorschriften und vermit telt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli chen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbands zum

31. Dezember 2020 so wie ih rer Er tragslage für das Geschäfts jahr vom 1. Januar 2020

bis zum 31. De zember 2020 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

des Verbands. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresab schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Ein wen dungen

ge gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage berichts ge führt hat.



Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020 Seite 5

 

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim mung

mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom IDW fest ge stell ten

deut schen Grundsät ze ordnungsmäßiger Abschlussprü fung durchgeführt. 

Meine Ver ant wor tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab schnitt

„Verantwortung des Ab schlussprüfers für die Prüfung des Jahresab schlusses und des La-

geberichts“ meines Be stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem

Verband unab hängig in Übereinstimmung mit den deut schen han dels rechtlichen und be-

rufs rechtlichen Vorschrif ten und habe meine sons tigen deut schen Be rufspflichten in Über-

ein stimmung mit diesen Anforde rungen er füllt. Ich bin der Auffas sung, dass die von mir

er langten Prü fungs nachweise aus rei chend und ge eig net sind, um als Grundlage für mei ne

Prüfungsur teile zum Jah res ab schluss und zum La gebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den 

Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deut schen, für Ka pi talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften

und den ergänzenden lan des rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan gen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach tung der deutschen Grundsätze

ord nungsmäßiger Buchfüh rung ein den tatsächli chen Ver hält nissen entspre chendes Bild

der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage des Verbands vermittelt. Ferner sind die gesetz-

lichen Vertreter verant wort lich für die in ternen Kon trol len, die sie in Über einstim mung mit

den deutschen Grund sät zen ord nungs mä ßiger Buch führung als not wen dig be stimmt ha-

ben, um die Auf stel lung eines Jah res ab schlusses zu er möglichen, der frei von we sent li-

chen – beab sich tigten oder unbe ab sich tigten – fal schen Darstellun gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fä higkeit des Ver bands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be ur-

tei len. Des Weiteren haben sie die Ver antwortung, Sachverhalte in Zusammen hang mit

der Fort füh rung der Unterneh menstätig keit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar über hin-

aus sind sie da für ver antwort lich, auf der Grundlage des Rechnungsle gungsgrund satzes

der Fort füh rung der Unterneh menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat sächliche

oder recht li che Ge ge benheiten entgegen stehen.



Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen
Seite 6 Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der ins gesamt ein zu tref fendes Bild von der Lage des Verbands vermittelt sowie in

al len we sentlichen Be langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen

ge setz li chen Vorschrif ten ent spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend dar stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

Vorkeh rungen und Maßnah men (Systeme), die sie als not wendig er achtet haben, um die

Auf stel lung eines La gebe richts in Übereinstimmung mit den anzu wen denden deut schen

ge setzli chen Vor schriften zu er möglichen, und um ausrei chende geeig nete Nach weise für

die Aus sagen im Lagebe richt erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lage berichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah resab-

schluss als Gan zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Dar stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage des Verbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah resab-

schluss so wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt nissen in Einklang steht, den

deut schen ge setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi ken der zu künfti-

gen Ent wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der

meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende

Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom IDW fest-

gestell ten deutschen Grundsätze ord nungsmäßi ger Abschlussprü fung sowie unter ergän-

zender Beachtung der ISA durch geführte Prü fung eine wesentli che falsche Darstel lung

stets aufdeckt. Falsche Dar stel lungen können aus Verstößen oder Unrichtig keiten re sul-

tieren und werden als we sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden

könnte, dass sie einzeln oder insge samt die auf der Grundlage dieses Jahresab schlusses

und La gebe richts getrof fenen wirt schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

sen.

Die Website des IDW enthält unter https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/

bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie ei ne wei ter ge hen de Be schrei bung der Ver ant wor-

tung des Ab schlussprüfers für die Prüfung des Jah res ab schlus ses und des Lage be richts.

Diese Be schreibung ist Be stand teil meines Bestätigungsvermerks.

Wiesbaden, 19. Mai 2021

Diplom-Betriebswirt (FH) Frank Schwed

Wirtschaftsprüfer“

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/
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4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Bei dem Verband handelt es sich um einen Wasser- und Bodenverband im Sinne des

Was serverbandsgesetzes (WVG). Gemäß § 2 Abs. 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes

zum Wasserverbandsgesetz (HWVG) hat der Verband in § 21 seiner Satzung bestimmt,

dass die Vor schrif ten über Ei gen be triebe sinngemäß Anwendung finden. Daher ist der

Ver band ge mäß § 27 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) nach den für gro ße Kapitalge-

sell schaf ten gel ten den Vor schrif ten des Drit ten Buchs des Han delsge setzbuches zu prü-

fen. 

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HGB die Buchführung und

den nach deut schen Rech nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahres ab schluss und den

La gebericht auf die Ein haltung der ein schlägi gen gesetzli chen Vorschriften und der sie er-

gänzenden Bestimmungen der Satzung geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu

ein gerichteten in ter nen Kon trollen und die gegenüber mir als Abschlussprü fer gemach ten

Anga ben. Mei ne Aufga be als Ab schlussprüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbezie hung

der Buch füh rung und die gemachten An ga ben im Rahmen meiner pflichtge mä ßen Prüfung

zu beur tei len.

Den Lagebericht habe ich daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zu tref-

fendes Bild von der Lage des Verbands vermittelt. Dabei ist auch zu prü fen, ob die Chan-

cen und Ri si ken der künftigen Entwicklung zutref fend dargestellt sind. Die Prüfung des

Lage be richts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die ge setzlichen Vor schriften zur Auf-

stel lung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 Abs. 2 HGB). 

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jah res ab-

schlusses waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264

bis 288 HGB, die Sondervorschriften des EigBGes so wie die ergän zenden Bestim mun gen

der Ver bandssatzung.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den

Aufga ben meiner Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicher wei-

se Rück wir kun gen auf den nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestell ten

Jah resab schluss oder den Lagebericht er ge ben.



Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen
Seite 8 Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020

 

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1

und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit

dem Bun desministe rium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard (IDW PS 720)

beach tet.

4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Meine Prüfung habe ich in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom

IDW festgestellten deutschen Grundsätze ord nungsgemä ßer Ab schlussprüfung vorge-

nommen.

Meine Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fort-

be stand des ge prüf ten Unterneh mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge-

schäfts führung zugesichert wer den kann.

Grundlage meines risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbei tung

ei ner Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtli-

chen Umfelds des Verbands seiner Ziele, Strategien und Geschäfts risiken, die ich anhand

kri ti scher Erfolgsfaktoren beurteile. Die Prüfung des rech nungslegungsbezoge nen inter nen

Kon trollsystems und dessen Wirksamkeit ergän ze ich durch Prozessanaly sen, die ich mit

dem Ziel durchführe, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermit teln und

so die Fehlerrisiken sowie mein Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungsle gungsbe zo genen in-

ternen Kontrollsystems habe ich bei der Auswahl der analytischen Prü fungshandlungen

(Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsicht lich der Bestandsnach-

weise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresab schluss berücksich-

tigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm habe ich die Schwerpunkte mei ner

Prüfung, Art und Um fang der Prüfungshand lungen sowie den zeitli chen Prüfungs ablauf

und den Einsatz von Mitarbeitern fest gelegt. Hierbei habe ich die Grundsätze der We-

sentlichkeit und der Risikoorientie rung beachtet und daher mein Prü fungsur teil über wie-

gend auf der Basis von Stich proben getroffen. 

Die in meiner Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu fol gen-

den Schwer punkten mei ner Prüfung:

· Entwicklung des Anlagevermögens

· Entwicklung der Sonderposten

· Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Anhang und im Lagebericht
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Weiterhin habe ich unter anderem folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen:

· Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt, bei denen der Ver-

band lau fende Konten unterhielt. 

· Zum Nachweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat der

Verband zum Bilanzstichtag Saldenbestätigungen nach der positi ven Me thode

angefordert. Die Auswahl der Saldenbestätigungen habe ich risi koo rientiert

durch be wusste Auswahl festgelegt. Kriterien der Auswahl waren die Höhe der

einzelnen Verbindlichkeit und Umfang des Ge schäfts verkehrs.

· Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden anhand der Sal den mit-

teilungen und Tilgungspläne geprüft.

· Weiterhin erhielt ich von den beauftragten Rechtsanwälten Bestätigungen über

an hän gi ge Rechtsverfahren und sonstige wesentliche rechtliche Tatbestände.

· Bei der Prüfung der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen hat mir ein

versiche rungsmathematisches Gutachten von einem unabhängigen Sachver-

ständigen vorgelegen, dessen Ergebnis ich verwerten konnte.

Alle von mir erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durch füh-

rung der Prü fung von der gesetzlichen Vertretung benö tigten Auf klärungen und Nach wei-

se wurden er bracht. Die ge setzliche Vertretung hat mir die Voll ständig keit der Buch füh-

rung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in der von mir ein gehol ten Voll stän dig-

keitserklä rung schrift lich be stätigt.

4.3 Unabhängigkeit

Bei meiner Abschlussprüfung habe ich die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängig keit

beachtet (§ 321 Abs. 4a HGB).
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen meiner Prüfung stelle ich fest, dass die Buchführung und die weiteren ge prüf-

ten Un ter lagen in al len wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich

der Grund sätze ord nungs mäßiger Buch führung sowie der Bestimmungen der Satzung ent-

sprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle des Verbands sind nach meinen Feststel lun gen

voll stän dig, fort laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über-

sicht liche Ord nung des Bu chungs stoffes mit einer für die Belange des Verbands aus rei-

chenden Glie derungs tiefe. So weit im Rahmen mei ner Prü fung Bu chungsbe lege ein ge se-

hen wurden, ent hal ten die se alle zur ord nungs ge mä ßen Doku men tation er forderli chen

Angaben. Die Belegabla ge ist alphabetisch geord net, so dass der Zu griff auf die Be lege

un mittelbar an hand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch füh rung ent spricht

so mit für das ge samte Ge schäftsjahr in allen wesentli chen Be langen den ge setzli chen An-

for derungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das

Beleg wesen er mögli chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung

und Bu chung der Ge schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach

dem Er gebnis meiner Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der

Buchführung, im nach deut schen Rech nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahres ab-

schluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird EDV-gestützt nach den Regeln der doppelten Buchführung durchge-

führt. Der Verband setzt im Bereich der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung die

Softwa re Kanzlei Rechnungswesen der DATEV e. G. ein.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten or-

gani sato ri schen Änderungen erfahren.
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5.1.2 Jahresabschluss

In dem mir zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschrif ten auf-

ge stell ten Jah res ab schluss zum 31. Dezember 2020 wurden in allen wesentli chen Be lan-

gen al le für die Rech nungsle gung gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der

Grund sätze ord nungsmäßiger Buchfüh rung und aller größen ab hän gi gen, rechts form ge-

bun denen oder wirt schaftszweigspezifischen Regelungen sowie der Bestimmungen der

Satzung be achtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserverbands Langen/Egels-

bach/Erzhausen für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

sind nach mei nen Fest stel lun gen ord nungs mä ßig aus der Buch füh rung und aus den wei-

teren geprüf ten Un ter lagen ab ge leitet. Die ein schlä gigen An satz-, Aus weis- und Be wer-

tungs vor schriften wur den dabei ebenso in al len we sentli chen Belan gen be achtet wie der

Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von mir nicht an

ande rer Stelle be richtet wird, stelle ich fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch

die gesetz li chen Ver treter voll ständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausge-

führt wurde.

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angabe

der Bezüge der Geschäftsführung im An hang ge mäß § 285 Nr. 9 HGB zu Recht er folgt.

5.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Meine Prüfung nach

§ 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresab schluss und den

im Verlauf meiner Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ins gesamt

ein zu tref fendes Bild von der Lage des Verbands vermittelt. Die we sentlichen Chancen

und Ri siken der künftigen Ent wicklung sind zutreffend dar ge stellt.

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis meiner Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss

ver mittelte Ge samt aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht,

be richte ich nach stehend.
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Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stelle ich fest, dass der Jahresabschluss

ins ge samt unter Be ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhält nissen ent spre chen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

des Verbands vermittelt.

Der Verband hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme tho den

an ge ge ben. Bei meinen nachfolgenden Ausführungen gehe ich daher insbesondere auf die

Sach ver halte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie

in ih rer Ge samtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sach verhalten

von we sentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250).

5.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmens-

fortführung und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie werden

grund sätz lich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweise ich auf die entspre-

chen den An ga ben im Anhang (Anlage III), weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prü-

fungs be richt nur zu einer Wie der holung füh ren würde.

5.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen

Aus wirkun gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis

meiner Prü fungshand lungen im Prü fungs zeitraum nicht vor.

5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit

dies zum Ver ständ nis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläu-

terung der Be wertungs grundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestal-

tenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, er for derlich ist und die Angaben nicht

im Anhang enthalten sind.

Im Prüfungsjahr bestand keine Notwendigkeit zur Aufgliederung und Er läute rung von Ab-

schluss po sten ge mäß § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB. Die Aufgliederungen und Erläuterungen in

Anlage X nehme ich aufgrund gesonderter Beauftragung vor. 
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6. Feststellung aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 
gemäß § 53 HGrG

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1

Nr. 1 und 2 HGrG beach tet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte

ord nungs ge mäß, d. h. mit der erforderli chen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den

ein schlägi gen handelsrechtlichen Vorschriften, den Be stimmungen der Verbandssatzung

ge führt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen habe ich in diesem Bericht und in Anlage XI darge stellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Beson derheiten er ge ben, die

nach meiner Auf fassung für die Beurteilung der Ordnungs mäßig keit der Geschäftsfüh rung

von Be deutung sind.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhän-

gig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung

an zusehen. Die Pflicht zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems besteht grund-

sätzlich nach § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) nur für den Vorstand einer Aktiengesell-

schaft. Bei § 53 HGrG unterliegenden Un ternehmen ist jedoch unabhängig von deren

Rechtsform und Grö ße ein nach den Verhältnissen des Einzelfalls angemessenes Risikofrü-

herken nungssys tem einzurichten.

Ein Risikofrüherkennungssystem gemäß § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass Risi-

ken, die den Fortbestand des Verbands gefährden können, früh erkannt werden. Es muss

da her ge eignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig an zu-

zeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass ei ne

Ge samtbe trachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden

können, erfolgt.

Der Verband verfügt nicht über ein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Die vor-

han de nen Maßnahmen reichen jedoch nach meiner Auffassung zur Risikofrüherkennung

bei ei nem Verband dieser Größe aus. Ich verweise auf meine Feststellungen in Anlage XI,

Fra genkreis 4.
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7. Schlussbemerkung

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-

schrif ten und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten

(IDW PS 450 n. F.).

Wiesbaden, 19. Mai 2021

         
Diplom-Betriebswirt (FH) Frank Schwed

Wirtschaftsprüfer
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BILANZ zum 31. Dezember 2020
AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 290.415,00 345.830,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Geschäfts-, 
Betriebs- und anderen Bauten 4.819.841,69 5.380.310,69

2. Grundstücke mit Wohnbauten 165.989,00 179.641,00
3. Grundstücke ohne Bauten 14.103,57 14.103,57
4. Bauten auf fremden Grundstücken, 

die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören 180.117,00 193.125,00
5. Abwassersammlungsanlagen 9.920.304,00 10.490.533,00
6. Abwasserreinigungsanlagen 17.379.107,30 19.374.959,00
7. andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 615.967,00 687.292,00
8. geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau 3.605.787,59 1.198.982,78
36.701.217,15 37.518.947,04

III. Finanzanlagen

1. sonstige Ausleihungen 150,00 150,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 39.258,35 38.184,65

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 12.611,76 2.813,95

2. sonstige Vermögensgegenstände 7.442,02 7.712,44
20.053,78 10.526,39

III. Guthaben bei Kreditinstituten 
und Kassenbestand 1.421.226,43 1.920.098,30

C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.432,00 0,00

38.476.752,71 39.833.736,38
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PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 1.780.000,00 1.780.000,00

II. Rücklagen

Zweckgebundene Rücklagen 15.147.770,93 15.147.770,93

III. Jahresgewinn 0,00 0,00

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
zum Anlagevermögen 807.248,96 604.907,85

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 283.032,00 273.554,32

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.706.950,90 21.185.466,39
2. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen 667.126,74 438.484,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 

und den Gemeinden 41.440,24 344.508,10
4. sonstige Verbindlichkeiten 43.182,94 59.043,94

20.458.700,82 22.027.503,28
- davon aus Steuern

Euro 15.902,98 
(Euro 16.340,66)

- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
Euro 4.236,39 (Euro 4.222,13)

38.476.752,71 39.833.736,38
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020  

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro

1. Umsatzerlöse
a) Beiträge 8.094.288,74 7.874.746,40
b) sonstige Umsatzerlöse 76.476,63 46.700,12

2. sonstige betriebliche Erträge 121.172,89 125.177,42

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe 799.328,51 684.925,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.490.547,74 1.413.787,67

2.289.876,25 2.098.712,82

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.256.622,64 1.162.152,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 313.302,72 296.800,41
1.569.925,36 1.458.953,40

- davon für Altersversorgung
Euro 99.008,18 (Euro 94.076,39)

5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.495.130,45 3.526.848,91

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 310.230,75 273.629,86

7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzan-
lagevermögens 17,53 17,53

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 35,12 374,31

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 626.068,97 687.730,66
- davon Zinsaufwendungen aus der Auf-

zinsung von Rückstellungen Euro 203,00
(Euro 383,00)

10. Ergebnis nach Steuern 759,13 1.140,13

11. sonstige Steuern 759,13 1.140,13

12. Jahresgewinn 0,00 0,00
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Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Posten des Anlagevermögens Stand am Zugang Abgang ungen
Umbuch- Stand am

01.01.2020 31.12.2020

1 2 3 4 5 6

Euro Euro Euro Euro Euro
I. 1.

solchen Rechten und Werten
und Werte sowie Lizenzen an
rechte und ähnliche Rechte
sionen, gewerbliche Schutz-
Entgeltlich erworbene Konzes-

1.316.366,31 20.265,07 0,00 0,00 1.336.631,38

Vermögensgegenstände
Summe I. Immaterielle 1.316.366,31 20.265,07 0,00 0,00 1.336.631,38

II. 1. Betriebs- und anderen Bauten
Grundstücke mit Geschäfts-,

15.415.730,60 2.772,40 43.204,46 7.310,91 15.382.609,45

2. Grundstücke mit Wohnbauten 470.781,80 0,00 0,00 0,00 470.781,80

3. Grundstücke ohne Bauten 14.103,57 0,00 0,00 0,00 14.103,57

4.
Nummer 1 und 2 gehören
stücken, die nicht zu
Bauten auf fremden Grund-

373.059,91 0,00 0,00 0,00 373.059,91

5. Abwassersammlungsanlagen 22.262.796,51 2,00 0,00 141.985,46 22.404.783,97

6. Abwasserreinigungsanlagen 54.845.852,11 43.282,12 336.264,72 16.959,41 54.569.828,92

7. und Geschäftsausstattung
andere Anlagen, Betriebs-

1.895.422,20 39.145,69 299.347,31 0,00 1.635.220,58

8. Anlagen im Bau
Geleistete Anzahlungen und

1.198.982,78 2.677.828,68 104.768,09 -166.255,78 3.605.787,59

Summe II. Sachanlagen 96.476.729,48 2.763.030,89 783.584,58 0,00 98.456.175,79

III. 1. sonstige Ausleihungen 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

Summe III. Finanzanlagen 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

Summe Anlagevermögen 97.793.245,79 2.783.295,96 783.584,58 0,00 99.792.957,17
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Abschreibungen Restbuchwerte Kennzahlen

Stand am Zugänge Abgänge Stand am Stand am Stand am

bungssatz
Abschrei-

licher
schnitt-
Durch-

-wert
Restbuch

licher
schnitt-
Durch-

01.01.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019

7 8 9 10 11 12 13 14

Euro Euro Euro Euro Euro Euro % %

970.536,31 75.680,07 0,00 1.046.216,38 290.415,00 345.830,00 5,7 21,7

970.536,31 75.680,07 0,00 1.046.216,38 290.415,00 345.830,00 5,7 21,7

10.035.419,91 558.737,70 31.389,85 10.562.767,76 4.819.841,69 5.380.310,69 3,6 31,3

291.140,80 13.652,00 0,00 304.792,80 165.989,00 179.641,00 2,9 35,3

0,00 0,00 0,00 0,00 14.103,57 14.103,57 0,0 100,0

179.934,91 13.008,00 0,00 192.942,91 180.117,00 193.125,00 3,5 48,3

11.772.263,51 712.216,46 0,00 12.484.479,97 9.920.304,00 10.490.533,00 3,2 44,3

35.470.893,11 2.011.365,53 291.537,02 37.190.721,62 17.379.107,30 19.374.959,00 3,7 31,8

1.208.130,20 110.470,69 299.347,31 1.019.253,58 615.967,00 687.292,00 6,8 37,7

0,00 0,00 0,00 0,00 3.605.787,59 1.198.982,78 0,0 100,0

58.957.782,44 3.419.450,38 622.274,18 61.754.958,64 36.701.217,15 37.518.947,04 3,5 37,3

0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,0 100,0

0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,0 100,0

59.928.318,75 3.495.130,45 622.274,18 62.801.175,02 36.991.782,15 37.864.927,04 3,5 37,1
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen Körperschaft des öffentlichen

Rechts

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss des Abwasserverbands Langen/Egelsbach/Erzhausen Kör-

perschaft des öffentlichen Rechts, Langen (Hessen) – be stehend aus der Bilanz zum 31.

Dezember 2020 und der Ge winn- und Ver lustrech nung für das Ge schäfts jahr vom

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 so wie dem An hang, ein schließlich der Dar-

stellung der Bi lanzie rungs- und Bewer tungs me thoden – geprüft. Dar über hinaus habe ich

den La gebe richt des Abwasserverbands Langen/Egelsbach/Erzhausen für das Ge schäfts-

jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis se

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapi talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften, den ergän-

zenden landesrechtlichen Vorschriften und vermit telt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli chen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbands zum

31. Dezember 2020 so wie ih rer Er tragslage für das Geschäfts jahr vom 1. Januar 2020

bis zum 31. Dezember 2020 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

des Verbands. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresab schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Ein wen dungen

ge gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage berichts ge führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim mung

mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom IDW fest ge stell ten

deut schen Grundsät ze ordnungsmäßiger Abschlussprü fung durchgeführt. 
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Meine Ver ant wor tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab schnitt

„Verantwortung des Ab schlussprüfers für die Prüfung des Jahresab schlusses und des La-

geberichts“ meines Be stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem

Verband unab hängig in Übereinstimmung mit den deut schen han dels rechtlichen und be-

rufs rechtlichen Vorschrif ten und habe meine sons tigen deut schen Be rufspflichten in Über-

ein stimmung mit diesen Anforde rungen er füllt. Ich bin der Auffas sung, dass die von mir

er langten Prü fungs nachweise aus rei chend und ge eig net sind, um als Grundlage für mei ne

Prüfungsur teile zum Jah res ab schluss und zum La gebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den 

Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deut schen, für Ka pi talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften

und den ergänzenden lan des rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan gen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach tung der deutschen Grundsätze

ord nungsmäßiger Buchfüh rung ein den tatsächli chen Ver hält nissen entspre chendes Bild

der Vermögens-, Finanz- und Er tragslage des Verbands vermittelt. Ferner sind die ge-

setzlichen Vertreter verant wort lich für die in ternen Kon trol len, die sie in Über einstim mung

mit den deutschen Grund sät zen ord nungs mä ßiger Buch führung als not wen dig be stimmt

haben, um die Auf stel lung eines Jah res ab schlusses zu er möglichen, der frei von we sent li-

chen – beab sich tigten oder unbe ab sich tigten – fal schen Darstellun gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-

wortlich, die Fä higkeit des Ver bands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be ur-

tei len. Des Weiteren haben sie die Ver antwortung, Sachverhalte in Zusammen hang mit

der Fort füh rung der Unterneh menstätig keit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar über hin-

aus sind sie da für ver antwort lich, auf der Grundlage des Rechnungsle gungsgrund satzes

der Fort füh rung der Unterneh menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat sächliche

oder recht li che Ge ge benheiten entgegen stehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der ins gesamt ein zu tref fendes Bild von der Lage des Verbands vermittelt sowie in

al len we sentlichen Be langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen

ge setz li chen Vorschrif ten ent spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend dar stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

Vorkeh rungen und Maßnah men (Systeme), die sie als not wendig er achtet haben, um die

Auf stel lung eines La gebe richts in Übereinstimmung mit den anzu wen denden deut schen

ge setzli chen Vor schriften zu er möglichen, und um ausrei chende geeig nete Nach weise für

die Aus sagen im Lagebe richt erbringen zu können.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lage berichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah resab-

schluss als Gan zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Dar stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage des Verbands vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah resab-

schluss so wie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt nissen in Einklang steht, den

deut schen ge setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi ken der zu künfti-

gen Ent wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der

meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Über einstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der

vom IDW festgestell ten deutschen Grundsätze ord nungsmäßi ger Abschlussprü fung sowie

unter ergänzender Beachtung der ISA durch geführte Prü fung eine wesentli che falsche

Darstel lung stets aufdeckt. Falsche Dar stel lungen können aus Verstößen oder Unrichtig-

keiten re sultieren und werden als we sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet

werden könnte, dass sie einzeln oder insge samt die auf der Grundlage dieses Jahresab-

schlusses und La gebe richts getrof fenen wirt schaftlichen Entscheidungen von Adressaten

beeinflus sen.

Die Website des IDW enthält unter https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/

bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie ei ne wei ter ge hen de Be schrei bung der Ver ant wor-

tung des Ab schlussprüfers für die Prüfung des Jah res ab schlus ses und des Lage be richts.

Diese Be schreibung ist Be stand teil meines Bestätigungsvermerks.

Wiesbaden, 19. Mai 2021 

         
Diplom-Betriebswirt (FH) Frank Schwed

Wirtschaftsprüfer

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/
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Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Firma: Abwasserverband Lan gen/Egelsbach/Erzhausen

Sitz: Langen (Hessen)

Rechtsform: Körperschaft des öffentlichen Rechts

Anschrift: Prinzessin-Margaret-Allee 1

 63225 Langen (Hessen)

Gegenstand des Verbands: Der Ver band ist ein Was ser- und Bodenver band im Sin-

 ne des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991. 

 Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und 

 dient dem öf fentlichen Interesse und dem Nutzen seiner

 Mitglieder. Er ver waltet sich im Rahmen der Ge setze 

 selbst. Das Verbands gebiet um fasst die Gemarkungen 

 der Ver bands mit glie der (§ 1 der Sat zung). 

 Mitglieder des Verbands sind gem. § 2 der Satzung:

· die Stadt Langen, Kreis Offenbach am Main

· die Gemeinde Egelsbach, Kreis Offenbach am Main

· die Gemeinde Erzhausen, Landkreis Darmstadt-

 Dieburg

 Der Verband hat zur Aufgabe, Abwasser aus dem Ver-

 bandsgebiet abzuführen, zu reinigen und un schädlich zu

 machen. Auf Antrag kann der Abwasserverband die Auf-

 gabe, Ab wasser zu sam meln, von dem antragstellenden

 Mitglied als Ver bandsaufgabe übernehmen (§ 3 der 

 Satzung).

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Verbandsversammlung: Die Verbandsversammlung besteht gemäß § 8 der 

 Satzung aus:

· fünf Vertretern der Stadt Langen

· drei Vertretern der Gemeinde Egelsbach

· zwei Vertretern der Gemeinde Erz hausen

 Zur Zusammensetzung siehe Anhang (Anlage III)
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Verbandsvorstand: Der Verbandsvorstand setzt sich gemäß § 13 der 

 Satzung aus sechs ehrenamtlich tätigen Mitgliedern 

 zusammen. Die Vorstandsstellen verteilen sich wie folgt 

 auf die Verbandsmitglieder:

· drei Vorstandsmitglieder, Stadt Langen

· zwei Vorstandsmitglieder, Gemeinde Egelsbach

· ein Vorstandsmitglied, Gemeinde Erzhausen

 Zur Zusammensetzung siehe Anhang (Anlage III)

Geschäftsführung: Der Verband hat eine Geschäftsführerin. Dies war im 

 Berichtsjahr:

· Frau Dipl.-Ing. Eva-Maria Frei, Langen

Steuerliche Verhältnisse: Der Verband unterliegt keiner Steuerpflicht, da er 

 hoheitliche Aufgaben wahrnimmt.
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Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten

zum 31. Dezember 2020
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Darlehensgeber Darlehensnr. betrag
Ursprungs- Laufzeit satz

Zins-

€ %

Betriebszweig 1 – Abwasserreinigung
Sparkasse Langen-Seligenstadt 633.046.685 2.550.000,00 2012-2022 2,715
Landesbank Hessen-Thüringen 800.070.216 1.500.000,00 2012-2022 2,740
Norddeutsche Landesbank 2.704.310.071 4.400.000,00 2004-2024 4,400
Norddeutsche Landesbank 2.704.310.087 1.100.000,00 2008-2038 4,945
Hypo Vereinsbank 15.275.212 3.900.000,00 2013-2023 1,999
Hypo Vereinsbank 15.296.358 1.433.375,57 2013-2023 2,020
WI Bank 7.500.913.162 3.400.000,00 2014-2034 2,890
Hypo Vereinsbank 15.659.184 1.000.000,00 2015-2025 1,170

Betriebszweig 2 – Abwassersammlungsanlagen Erzhausen
Norddeutsche Landesbank 2.704.310.065 1.027.696,68 1999-2023 4,350
Landesbank Baden-Württemberg 606.590.757 409.033,50 2001-2026 5,170
Sparkasse Langen-Seligenstadt 660.128.612 285.000,00 2006-2035 4,235
Sparkasse Langen-Seligenstadt 660.151.622 900.000,00 2007-2037 4,755
DG Hypothekenbank 3.021.809.301 1.700.000,00 2012-2022 2,900
WI Bank 7.500.912.628 725.000,00 2014-2022 2,050
WI Bank 7.501.336.903 455.000,00 2016-2031 0,980
Commerzbank 581.872.920 400.000,00 2017-2027 0,850
WI Bank 7.501.642.608 900.000,00 2018-2033 1,440

Betriebszweig 3 – Abwassersammlungsanlagen Egelsbach
Deutsche Kreditbank 6.706.010.300 2.045.167,52 2001-2021 5,479
Sparkasse Langen-Seligenstadt 660.128.612 2.850.000,00 2006-2035 4,235
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 800.016.521 2.225.000,00 2011-2031 4,335
Hypo Vereinsbank 15.659.187 550.000,00 2015-2025 1,300
Commerzbank 581.872.920 200.000,00 2017-2027 0,850
WI Bank 7.501.642.609 750.000,00 2018-2033 1,590
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01.01.2020
Stand zum

aufnahme
Darlehens- Tilgung Umschuldung 31.12.2020

Stand zum
Geschäftsjahr

Zinsen im

1.561.875,00 0,00 127.500,00 0,00 1.434.375,00 41.106,80
1.125.000,00 0,00 50.000,00 0,00 1.075.000,00 30.311,26

935.000,00 0,00 220.000,00 0,00 715.000,00 37.510,00
683.750,00 0,00 37.000,00 0,00 646.750,00 33.125,32

2.500.000,00 0,00 200.000,00 0,00 2.300.000,00 48.475,76
947.375,57 0,00 72.000,00 0,00 875.375,57 18.591,60

2.618.000,00 0,00 136.000,00 0,00 2.482.000,00 74.186,30
830.000,00 0,00 40.000,00 0,00 790.000,00 9.535,50

11.201.000,57 0,00 882.500,00 0,00 10.318.500,57 292.842,54

190.200,70 0,00 39.880,76 0,00 150.319,94 7.623,18
175.756,89 0,00 12.782,28 0,00 162.974,61 8.838,82
152.500,00 0,00 10.000,00 0,00 142.500,00 6.299,57
532.500,00 0,00 30.000,00 0,00 502.500,00 24.785,44

1.275.000,20 0,00 56.666,64 0,00 1.218.333,56 36.358,75
587.000,00 0,00 24.000,00 0,00 563.000,00 11.849,02
342.500,00 0,00 30.000,00 0,00 312.500,00 3.246,26
360.000,00 0,00 16.000,00 0,00 344.000,00 3.009,00
835.000,00 0,00 52.000,00 0,00 783.000,00 11.743,20

4.450.457,79 0,00 271.329,68 0,00 4.179.128,11 113.753,24

1.391.445,53 0,00 57.435,81 0,00 1.334.009,72 75.070,59
1.525.000,00 0,00 100.000,00 0,00 1.425.000,00 62.995,62
1.251.562,50 0,00 111.250,00 0,00 1.140.312,50 52.446,72

473.500,00 0,00 18.000,00 0,00 455.500,00 6.067,76
180.000,00 0,00 8.000,00 0,00 172.000,00 1.504,50
712.500,00 0,00 30.000,00 0,00 682.500,00 11.149,88

5.534.008,03 0,00 324.685,81 0,00 5.209.322,22 209.235,07

21.185.466,39 0,00 1.478.515,49 0,00 19.706.950,90 615.830,85
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Vermögens- und Erfolgsübersicht der Betriebszweige

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen

Betriebszweig 1 – Abwasserreinigung

· Bilanz zum 31. Dezember 2020

· Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

· Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020
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Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen

Betriebszweig 2 – Abwassersammlungsanlagen Erzhausen

· Bilanz zum 31. Dezember 2020

· Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

· Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020



Anlage VIII Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen
Seite 7 Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020



Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen Anlage VIII
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020 Seite 8



Anlage VIII  Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen
Seite 9 Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020



Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen Anlage VIII
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020 Seite 10



Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen Anlage VIII
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020 Seite 11

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen

Betriebszweig 3 – Abwassersammlungsanlagen Egelsbach

· Bilanz zum 31. Dezember 2020

· Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

· Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020
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Aufgliederungen und Erläuterungen wesentlicher Posten des Jah-

resab schlusses

Im Folgenden werden die wesentlichen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlust rech-

nung erläutert.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Ent-

wicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im

Anhang zum Jahresabschluss in Anlage III für den Ver band so wie für die einzel nen Be-

triebs zwei ge aus den An lagen nachweisen in Anlage VIII ersicht lich.

Da im Anlagenspiegel die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ausgehend von

den ursprünglichen Anschaffungskosten sowie die Entwicklung der kumulierten Ab-

schreibungen dargestellt sind, wird bei der Erläuterung der Abschlusspositionen die Dar-

stellung auf die Entwicklung der Buchwerte beschränkt.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 290.415,00 345.830,00

Die Restbuchwerte dieser Position entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

     2020     
Euro

Stand 01.01. 345.830,00

Zugänge 20.265,07

Abschreibungen 75.680,07

Stand 31.12. 290.415,00
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Die Position setzt sich zusammen aus:

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Bestandspläne 146.814,00 167.497,00
EDV-Software 84.974,00 113.102,00
Baukostenzuschüsse 58.627,00 65.231,00

290.415,00 345.830,00

II. Sachanlagen

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs-
und anderen Bauten 4.819.841,69 5.380.310,69

Die Restbuchwerte dieser Position entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

     2020     
Euro

Stand 01.01. 5.380.310,69

Zugänge 2.772,40

Abgänge 11.814,61

Umbuchungen 7.310,91

Abschreibungen 558.737,70

Stand 31.12. 4.819.841,69

Die Position setzt sich zusammen aus:

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Geschäfts-und Betriebsbauten 3.693.545,00 4.120.943,00
Befestigte Flächen 742.778,00 867.631,00
Gund und Boden 328.376,69 328.376,69
Andere Bauten 55.142,00 63.360,00

4.819.841,69 5.380.310,69
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31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

5. Abwassersammlungsanlagen 9.920.304,00 10.490.533,00

Die Restbuchwerte dieser Position entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

     2020     
Euro

Stand 01.01. 10.490.533,00

Zugänge 2,00

Umbuchungen 141.985,46

Abschreibungen 712.216,46

Stand 31.12. 9.920.304,00

Die Zugänge aus Umbuchungen entstanden im Wesentlichen durch die Aktivierung der

Schwallspülung im Betriebszweig 3.

Die Position setzt sich zusammen aus:

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Haltungen 6.634.048,00 7.106.726,00
Sonstige Bauwerke 1.523.522,00 1.652.847,00
Schächte 1.013.588,00 959.374,00
Regenüberlaufbecken 421.007,00 451.278,00
Hausanschlüsse 328.139,00 320.308,00

9.920.304,00 10.490.533,00
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31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

6. Abwasserreinigungsanlagen 17.379.107,30 19.374.959,00

Die Restbuchwerte dieser Position entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

     2020     
Euro

Stand 01.01. 19.374.959,00

Zugänge 43.282,12

Abgänge 44.727,70

Umbuchungen 16.959,41

Abschreibungen 2.011.365,53

Stand 31.12. 17.379.107,30

Die Position setzt sich zusammen aus:

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Reinigungsanlagen 14.605.039,00 16.138.914,00
Sonstige technische Einrichtungen 1.619.023,30 1.889.240,00
Regenwasserbehandlung 1.155.045,00 1.346.805,00

17.379.107,30 19.374.959,00
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31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau 3.605.787,59 1.198.982,78

Die Restbuchwerte dieser Position entwickelten sich im Berichtsjahr wie folgt:

     2020     
Euro

Stand 01.01. 1.198.982,78

Zugänge 2.677.828,68

Abgänge 104.768,09

Umbuchungen -166.255,78

Stand 31.12. 3.605.787,59

Die wesentlichen Zugänge betrafen die Erwei te rung des Betriebsgebäudes (T€ 1.614) und

die Erneuerung der BHKWs (T€ 673). 

Die Abgänge durch Umbuchungen entstanden im Wesentlichen durch Aktivierungen bei

den Abwasser sammlungs- sowie Abwassereinigungsanlagen.

Die Position setzt sich zusammen aus:

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Erweiterung Betriebsgebäude 2.150.180,43 535.890,88
Erneuerung BHKW's 687.485,37 14.689,50
Faultürme Dämmung 260.129,17 260.129,17
Kanalsanierungen 155.517,26 81.335,55
Anzahlungen auf technische Anlagen 90.690,41 33.962,60
Zukünftige Abwasserreinigung 87.810,28 40.788,93
Erschließung von Straßen und Baugebieten 71.205,77 71.205,77
Sonstige Anlagen im Bau
(im Einzelfall < 50.000 €) 102.768,90 160.980,38

3.605.787,59 1.198.982,78

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Summe Sachanlagen 36.701.217,15 37.518.947,04
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31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Summe Anlagevermögen 36.991.782,15 37.864.927,04

B. Umlaufvermögen

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

III. Guthaben bei Kreditinstituten und Kas-
senbestand 1.421.226,43 1.920.098,30

Die Position setzt sich zusammen aus:

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Sparkasse Langen-Seligenstadt 1.325.948,43 1.672.515,81
Volksbank Dreieich 94.575,64 246.997,22
Kasse 702,36 585,27

1.421.226,43 1.920.098,30

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Summe Aktiva 38.476.752,71 39.833.736,38
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PASSIVA

A. Eigenkapital

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

I. Gezeichnetes Kapital 1.780.000,00 1.780.000,00

Stammkapital gemäß § 21 der Satzung.

II. Rücklagen

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Zweckgebundene Rücklagen 15.147.770,93 15.147.770,93

Die Zweckgebundenen Rücklagen enthalten Zuschüsse des Landes für Baumaßnahmen.

Sie verteilen sich wie folgt auf die Betriebszweige:

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Zweckgebundene Rücklagen Betriebszweig 1 15.068.179,89 15.068.179,89
Zweckgebundene Rücklagen Betriebszweig 2 14.467,03 14.467,03
Zweckgebundene Rücklagen Betriebszweig 3 65.124,01 65.124,01

15.147.770,93 15.147.770,93

D. Verbindlichkeiten

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-
stituten 19.706.950,90 21.185.466,39

Bezüglich der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird auf die Übersicht in An-

lage VII verwiesen.

 

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro

Summe Passiva 38.476.752,71 39.833.736,38
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Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

2020 2019
Euro Euro

a) Beiträge 8.094.288,74 7.874.746,40

Die Position setzt sich zusammen aus:

2020 2019
Euro Euro

Beiträge Stadt Langen 4.532.026,36 4.358.927,18
Beiträge Gemeinde Egelsbach 2.156.854,38 2.084.764,00
Beiträge Gemeinde Erzhausen 1.405.408,00 1.431.055,22

8.094.288,74 7.874.746,40

2020 2019
Euro Euro

2. sonstige betriebliche Erträge 121.172,89 125.177,42

Die Position setzt sich zusammen aus:

2020 2019
Euro Euro

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 83.371,73 118.373,48
andere sonstige betriebliche Erträge 31.793,87 5.300,19
Ertragszuschuss Land Hessen für 
Forschungsprojekt 6.007,29 1.503,75

121.172,89 125.177,42

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gingen durch das Auslaufen von Son-

derposten zurück.

Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich im Wesentlichen durch Buch-

gewinne durch den Abgang von Vermögensgegenständen sowie die Herabsetzung von be-

reits abgeschriebenen Forderungen.
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3. Materialaufwand

2020 2019
Euro Euro

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-
triebsstoffe 799.328,51 684.925,15

Die Position setzt sich zusammen aus:

2020 2019
Euro Euro

Strombezug 475.865,83 429.199,46
Chemikalien für Abwasserreinigung und
Schlammbehandlung 223.155,56 175.093,67
Laborbedarf 39.549,38 9.695,21
Aufwendungen für BHKW 24.584,56 20.072,76
sonstige Aufwendungen
(im Einzelfall < 10.000 €) 21.837,91 16.396,10
Heizöl 14.335,27 34.467,95

799.328,51 684.925,15

2020 2019
Euro Euro

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.490.547,74 1.413.787,67

Die Position setzt sich zusammen aus:

2020 2019
Euro Euro

Klärschlammverwertung 432.367,51 425.187,87
Reparatur und Instandhaltung Verbandsanlagen 223.007,34 275.607,82
Wartungsverträge 140.763,98 139.873,31
Eigenkontrolle Kanalisation 126.242,42 155.813,31
Kanalsanierung und -unterhaltung 111.617,62 70.168,01
Verwertung Rechengut und Sandfangrückstände 74.093,63 63.177,90
Unfallverhütung und Arbeitsschutz 67.811,62 24.718,52
Unterhaltung Fahrzeuge, Geräte, BGA 51.413,72 39.052,18
Unterhaltung Außenanlagen 46.568,59 39.604,80
Reparatur und Instandhaltung Gebäude 17.770,17 23.445,15
sonstige Aufwendungen und erhaltene Skonti 198.891,14 157.138,80

1.490.547,74 1.413.787,67
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4. Personalaufwand

2020 2019
Euro Euro

a) Löhne und Gehälter 1.256.622,64 1.162.152,99

Die Position setzt sich zusammen aus:

2020 2019
Euro Euro

Löhne und Gehälter 1.275.765,56 1.180.089,91
Aufwandsentschädigungen 13.498,08 13.498,08
Veränderung der Rückstellung für Altersteilzeit -32.641,00 -31.435,00

1.256.622,64 1.162.152,99

2020 2019
Euro Euro

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 313.302,72 296.800,41

- davon für Altersversorgung Euro 99.008,18 (Euro 94.076,39)

Die Position setzt sich zusammen aus:

2020 2019
Euro Euro

Sozialversicherungsbeiträge 210.808,28 202.563,34
Zusatzversorgung 99.008,18 94.076,39
Beihilfen 3.309,22 0,00
sonstige soziale Abgaben 177,04 160,68

313.302,72 296.800,41

5. Abschreibungen

Bezüglich der Entwicklung der Abschreibungen wird auf den Anlagenspiegel in An lage III

ver wie sen.

2020 2019
Euro Euro

a) auf immaterielle Vermögensgegenstän-
de des Anlagevermögens und Sachanla-
gen 3.495.130,45 3.526.848,91
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2020 2019
Euro Euro

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 310.230,75 273.629,86

Die Position setzt sich zusammen aus:

2020 2019
Euro Euro

Abwasserabgabe 100.563,84 93.738,98
Verluste aus dem Abgang von 
Gegenständen des Anlagevermögens 44.727,70 39.787,71
Rechts- und Beratungskosten 34.792,09 16.832,48
Versicherungen 32.573,15 40.231,49
Abschluss- und Prüfungskosten 25.167,00 10.690,85
Porto, Telefon/Telefax 13.117,33 12.666,64
Fortbildungskosten 10.152,27 14.532,92
Beiträge und sonstige Abgaben 9.596,45 9.318,97
Forderungsverluste 5.577,57 0,00
Unterhalt IT 5.564,61 5.380,71
Zeitschriften, Fachliteratur 4.143,57 4.986,82
Sitzungsgelder 3.666,11 4.233,66
andere sonstige betriebliche Aufwendungen 20.589,06 21.228,63

310.230,75 273.629,86

2020 2019
Euro Euro

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 626.068,97 687.730,66

- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen
Euro 203,00 (Euro 383,00)

Die Position setzt sich zusammen aus:

2020 2019
Euro Euro

Darlehenszinsen 615.830,85 676.598,08
Rückstellung für Verzugszinsen wegen
Rechtsstreit 10.000,00 10.000,00
Aufzinsung Rückstellungen für Altersteilzeit 203,00 383,00
andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35,12 749,58

626.068,97 687.730,66

2020 2019
Euro Euro

12. Jahresgewinn 0,00 0,00
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen,

Langen (Hessen)

für das Geschäftsjahr 2020

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1 Tätigkeit von Überwa chungsorganen und Geschäftsleitung sowie
 individualisierte Of fenlegung der Organbezüge

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2 Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen
3 Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
4 Risikofrüherkennungssystem
5 Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Deri vate
6 Interne Revision

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

7 Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,
 Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
 Beschlüssen des Überwachungsorgans
8 Durchführung von Investitionen
9 Vergaberegelungen
10 Berichterstattung an das Überwachungsorgan

Vermögens- und Finanzlage

11 Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven
12 Finanzierung
13 Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

Ertragslage

14 Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
15 Verlustbringende Geschäfte und Ihre Ursachen
16 Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung
 der Ertragsla ge
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1:  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi-
dualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die
Ge schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche
Wei sungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf.
für die Kon zernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Be-
dürf nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Aufgaben der Geschäftsorgane sind ausführlich im Gesetz über Wasser- und Bo-
denverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) sowie in der Verbandssatzung geregelt.
Es liegen verschiedene Dienstanweisungen sowie Unterschriftsvollmachten für unter-
schriftspflichtige Vorgänge vor.

Nach meinen Feststellungen wird im Wesentlichen danach verfahren.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur-
den Nie derschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden sechs Sitzungen des Verbandsvorstands sowie zwei der Ver-
bands ver samm lung statt.

Über den Verlauf und die Ergebnisse der Sitzungen von Vorstand und Verbandsver-
sammlung wur den Niederschriften angefertigte, die mir vorliegen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3
AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Die Geschäftsführerin ist auskunftsgemäß in keinen Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indi-
vidua li siert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fi-
xum, erfolgs be zogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwir-
kung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Gesamtbezüge der Verbandsversammlung, des Verbandsvorstands sowie des Ver-
bandsvorstehers und seines Stellvertreters sind im Anhang angegeben. Die Angabe
der Vergütung für die Geschäftsführung im Anhang unterbleibt in zulässiger Anwen-
dung des § 286 Absatz 4 HGB.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan,
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefug-
nisse er sichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein aktueller Organisationsplan, aus dem der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche
so wie die Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse der einzelnen Mitarbeitenden er-
sichtlich sind, liegt vor.
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfah ren
wird?

Im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass nicht
nach dem Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-
men tiert?

Der Verbandsvorstand hat in Vorjahren Vorkehrungen zur Korruptionsprävention dar-
ge stellt und einen entsprechenden Beschluss gefasst.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen,
Kredit aufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese
nicht eingehal ten werden?

Geschäfte, welche der Zustimmung des Verbandsvorstands bedürfen, sind in § 15 der
Satzung und Geschäfte, welche die Zustimmung des Verbandsvorstehers benötigen,
sind in § 18 der Satzung geregelt.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver-
waltung, EDV)?

Die für den Verband relevanten Verträge sind ordnungsgemäß dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Con trolling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort-
schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projek-
ten – den Bedürf nissen des Unternehmens?

Der Verband stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschafts- und Finanzplan auf. Der
Wirtschaftsplan ist für die Zwecke des Verbands ausreichend untergliedert. Der Wirt-
schaftsplan und der Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden von der Ver-
bandsversammlung am 25. November 2020 beschlossen. Der Wirtschaftsplan enthält
ei nen fünfjährigen Finanzplan. Ein direkter Verweis bei sach lich im Zusammenhang
ste henden Projekten ist durch die genaue Zuordnung auf be stimmte Positionen des
Anla gevermögens bzw. Betriebszweigs gegeben. Im Vermögensplan (dreijähriger Zeit-
raum) werden Projekte, die in einem sachlichen Zu sammenhang stehen, grundsätzlich
in allen Perioden unter einem Projektnamen aufgeführt.

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Verbands.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Abweichungen beim Erfolgs- sowie Vermögensplan werden im Rahmen der regelmä ßi-
gen Kontenüberwachung festgestellt und dem Vorstand vorgetragen. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den
be son deren Anforderungen des Unternehmens?

Das Buchführungssystem entspricht nach meinen Feststellungen den betrieblichen Er-
fordernissen. Eine Kostenrechnung ist nicht implementiert. Die Betriebszweige werden
buchhalterisch getrennt geführt. Die Zusammenführung der Betriebszweige zum Jah-
resabschluss für den gesamten Verband erfolgt manuell. 
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquidi-
täts kon trolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Kassen- und Rechnungsgeschäfte werden durch die Kassenverwaltung geführt. Die
Barkassenverwaltung wurde auf den Betriebsführer übertragen. Die Funktionen Kas-
sen verwaltung und Anordnungsbefugnis sind personell getrennt.

Die Kassenverwaltung legt zur Verfügung stehende liquide Mittel selbständig als Ta-
ges geld an. Bei größeren Auszahlungen (z. B. für Investitionen, Unterhaltungsmaß-
nahmen, Sondertilgungen, etc.) werden diese Beträge der Kassenverwaltung rechtzei-
tig von der Betriebsleitung zur Disposition gemeldet. Hierzu liegt eine schriftliche An-
weisung vor. Ins besondere die Liquiditätskontrolle ist somit Sache der Kassenverwal-
tung.

Die Kredite werden laufend überwacht. Die langfristige Liquidität wird im Rahmen der
Wirtschafts- und Finanzplanung geplant.

e) Gehört zum Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
An haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten wor-
den sind?

Alle Kassengeschäfte werden zentral von der Kassenverwaltung geführt. Schriftliche
Re gelungen für das Cash-Management liegen in Form einer Dienstanweisung vor.

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Regelungen nicht eingehalten werden.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen
zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Entgelte des Abwasserverbands bestehen im Wesentlichen aus Beiträgen der Ver-
bandsmitglieder (Umlagen). Die Mitglieder leisten Vorausleistungen in Höhe der im
Wirt schaftsplan festgesetzten Beiträge. Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses für
das je weilige Wirtschaftsjahr, der durch die Verbandsversammlung festgestellt wird,
ermittelt die Verbandsversammlung den endgültigen Beitrag (vergleiche § 5 der Bei-
trags- und Veranlagungsregeln).

Es wird ein Schuldenbuch geführt. Ein eigenes Mahnwesen ist für den Verband ent-
behrlich.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um-
fasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ein Controlling besteht in Form von Soll-Ist-Vergleichen und Zwischenberichten. Ab-
weichungen beim Erfolgs- und Vermögensplan werden in den Quartalsberichten darge-
stellt und im Rahmen von Präsentationen dem Vorstand erläutert.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa-
chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Be-
teiligung besteht?

Der Verband führt keine Tochterunternehmen.
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Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert
und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig er-
kannt wer den können?

Risiken im technischen Bereich sind identifiziert und bewertet worden. Soweit beson-
ders hohe Risiken festgestellt werden, werden Maßnahmen zur Begrenzung dieser Ri-
siken aufgezeigt.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die vom Verband ergriffenen Maßnahmen zur Risikofrüherkennung und -begrenzung
sind grundsätzlich geeignet ihren Zweck zu erfüllen. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind schriftlich dokumentiert und innerbetrieblich be kannt gemacht.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit
dem ak tuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen ab-
gestimmt und angepasst?

Im Jahr 2018 führte die Geschäftsführung ein Enterprice-Content-Managementsystem
(ECM-System) namens M-Files ein. Hier werden die Geschäftsprozesse/Projekte 
revisionssicher abgewickelt, verwaltet und laufend mit dem Budget aus dem bestehen-
den Wirtschaftsplan überwacht. Zusätzlich wird im Rechnungswesen (DATEV) ab dem
Wirtschaftsjahr 2021 ein Soll-Ist-Vergleich (BWA-Planwerte) der Daten zwischen Wirt-
schaftsplan und Rechnungswesen sowie eine Programmver bin dung/Schnittstelle von
M-Files zu DATEV-Rechnungswesen eingeführt, die einen sicheren und schnellen Da-
tenaustausch vorsieht.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Deri vate

Die Antworten auf den Fragenkreis 5 entfallen, da keine Finanzinstrumente, andere Ter-
mingeschäfte, Optionen und Derivate vorhanden oder geplant sind.

a) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung den Geschäftsumfang zum Einsatz von
Finan zinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten
festgelegt? Dazu gehört: 
· Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 
· Mit welchen Partnern dür fen die Pro dukte/Instrumente bis zu welchen Beträgen

einge setzt werden? 
· Wie wer den die Bewer tungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem

Um fang dürfen offene Posten be stehen? 
· Sind die Hedge-Strategien beschrie ben, z.B. ob be stimmte Strategien ausschließ-

lich zu lässig sind bzw. bestimmte Strate gien nicht durch geführt werden dür fen
(z.B. antizi patives Hedging)?

b) Werden Zinsderivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kre dit-
kondi tionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung ein dem Geschäftsumfang entsprechen-
des In strumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf 
· Erfassung der Geschäfte
· Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
· Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
· Kontrolle der Geschäfte?
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d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsi cherung (Hedging) die nenden De-
rivat geschäfte und werden Konsequenzen auf grund der Risikoentwick lung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung angemessene Arbeitsanweisungen erlas-
sen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung im Hin-
blick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen
geregelt?

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Re-
vision/ Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funk-
tion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Nein, eine interne Revision besteht aufgrund der Betriebsgröße nicht. Durch die Revi-
sion des Landkreises Offenbach werden regelmäßig unvermutete Kassenprüfungen
durchgeführt. Die letzte Prüfung fand im September 2020 statt und ergab keine Be an-
stan dun gen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unterneh-
men/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vergleiche Antwort zu Frage 6. a)

c)c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revi-
sion/Konzern revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinan-
der un vereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisato-
risch ge trennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptions-
prävention be richtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Vergleiche Antwort zu Frage 6. a)

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt?

Vergleiche Antwort zu Frage 6. a)

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um
wel che handelt es sich?

Vergleiche Antwort zu Frage 6. a)

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen
Revi sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne/Konzernrevision die
Umset zung ihrer Empfehlungen?

Vergleiche Antwort zu Frage 6. a) 
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit 

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,
Sat zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Be-
schlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-
chungsorg ans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht
eingeholt worden ist?

Nein, die erforderliche Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und
Maßnahmen wurden eingeholt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungs organs die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Im Rahmen meiner Prüfung sind mir keine derartigen Sachverhalte bekannt gewor-
den.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah-
men ähn liche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorge-
nommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen meiner Prüfung sind mir keine derartigen Sachverhalte bekannt gewor-
den.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-
setz, Sat zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen
des Überwa chungsorgans übereinstimmen?

Nein, im Rahmen meiner Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte erge ben.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanla gen, im ma-
terielle An lagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rent-
abili tät/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Im Hinblick auf die Aufgabenstellung des Verbands und der damit verbundenen Auf-
rechterhaltung der Entsorgungssicherheit ist das Kriterium der Rentabilität von einge-
schränkter Bedeutung für die Investitionsentscheidungen. Dem Gesichtspunkt der
Wirtschaftlichkeit von Investitionen wird grundsätzlich durch die Einholung von Ange-
boten verschiedener Anbieter Rechnung getragen. Darüber hinaus wird grundsätzlich
die Möglichkeit von Investitionsalternativen geprüft. Die Finanzierbarkeit wird im Rah-
men des Wirtschaftsplans sichergestellt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt-
lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu
ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligun-
gen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Nach meinen Kenntnissen waren
die Unterlagen zur Preisermittlung ausreichend.



Anlage XI Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen
Seite 8 Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020

 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend
über wacht und Abweichungen untersucht?

Die Geschäftsprozesse werden seit 2018 durch das Programm M-Files laufend in der
Durchführung, Budgetierung und bei Veränderungen von Investitionen überwacht und
von den zuständigen Projektverantwortlichen nachverfolgt. Das Programm wird kon-
tinuierlich an Veränderungen der Prozesse neu justiert.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei abgeschlossenen Investitionen haben sich nach meinen Feststellungen im Rahmen
meiner Prüfung keine wesentlichen Überschreitungen ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach
Aus schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Im Rahmen meiner Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass Leasing- oder
vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B.
VOB, BOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Berichtsjahr fanden Ausschreibungen und fachtechnische Betreuungen einschließ-
lich Vergabeempfehlungen durch die beauftragten Ingenieurbüros statt. Die Aufträge
wurden an den jeweils wirtschaftlichsten Anbieter vergeben. Die Niederschriften über
die jeweili gen Eröffnungstermine befinden sich in den betreffenden Bauakten.

Verstöße gegen einschlägige Vergaberegeln sind mir nicht bekannt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-
bote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden grundsätzlich zu Preisvergleichen (z. B. für die Auf nahme
von Krediten) eingeholt. Grundsätzlich werden für alle wesentlichen An schaffun gen
Kon kurrenzangebote eingeholt und bei der Entscheidungsfindung berück sichtigt. Bei
der Dar lehensaufnahme werden verschiedene Angebote eingeholt und schriftlich doku-
mentiert.

Zur Verfügung stehende liquide Mittel werden grundsätzlich durch die Kassenverwal-
tung bei den Hausbanken (Sparkasse Langen-Seligenstadt und Volksbank Dreieich eG)
angelegt. Die Verzinsung orientiert sich an den marktüblichen Konditionen für Tages-
geld.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungs organ

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die regelmäßige Quartalsberichterstattung findet in den Sitzungen des Verbandsvor-
stands statt; hier wird von der Betriebsleitung auch ein Zwischenbericht gemäß § 21
EigBGes vorgelegt.
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b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un-
terneh mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Durch die Gegenüberstellung von Plan- und Ist-Zahlen vermittelt der Zwischenbericht
einen zutreffenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Verbands.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah
unter richtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge-
mäß abge wickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli-
che Unterlas sungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Verbandsvorstand wurde über die wesentlichen Vorgänge in seinen Sitzungen un-
ter richtet. Die Mitglieder des Verbandsvorstandes erhalten zu den wesentlichen Tages-
ord nungspunkten zusammen mit der Sitzungseinladung Informationen und Entschei-
dungshil fen in Form von schriftlichen Beschlussvorlagen. Es wird im Allgemeinen zeit-
nah unterrichtet.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle
sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen wurden im Rah-
men meiner Prüfung nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Ausweislich der Protokolle fand keine besondere Berichterstattung statt.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG
oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein, derartige Anhaltspunkte lagen nicht vor.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan
erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht seit dem 1. November 2018.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorg ans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen-
gelegt worden?

Es liegen keine Meldungen über Interessenskonflikte vor.
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Vermögens- und Finanzlage 

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Im Rahmen meiner Prüfung habe ich kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Ver-
mögen festgestellt.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Dafür ergaben sich im Rahmen meiner Prüfung keine Hinweise.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu
den bi lanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermö-
gensgegen stände wesentlich beeinflusst wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte für wesentliche Abweichungen zwi schen den 
Bilanz- und Verkehrswerten ergeben.

Fragenkreis 12:  Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen
zusam men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investi-
tionsverpflich tungen finanziert werden?

Das langfristig gebundene Vermögen ist zum 31. Dezember 2020 wie im Vor jahr voll-
ständig langfristig finanziert. Die Eigenkapitalquote beträgt 44,0 % (Vorjahr 42,5 %).
Die Investitionen werden durch die Aufnahme von Darle hen fi nanziert. Von die sen
Darle hen sind im Wirtschaftsjahr 2021 T€ 2.755 fällig.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre-
ditauf nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es besteht kein Konzern.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garan-
tien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die da-
mit verbunde nen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wur-
den?

Der Verband hat einen Antrag auf Verrechnung der Abwasserabgabe für Investitionen
in den Umbau der Phosphatfällung gestellt. Mit Festsetzungsbescheid vom 4. No-
vember 2020 für das Veranlagungsjahr 2017 wur de eine endgültige Verrechnung der
Ab was ser ab ga be in Hö he von 273.058,72 € be willigt. Es wurde ein Sonderposten in
entsprechender Höhe gebildet.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtun-
gen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden.
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Fragenkreis 13:  Eigenkapitalausstattung und Gewinnver wen dung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalauss-
tattung?

Der Verband arbeitet satzungsgemäß nach dem Kostendeckungsprinzip. Es bestehen
keine Finanzierungprobleme.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagen bildung) mit
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Aufgrund des Kostendeckungsprinzips wird ein ausgeglichenes Jahres ergebnis erzielt.

Ertragslage

Fragenkreis 14:  Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-
ten/Konzernunternehmen zusammen?

Entfällt, da der Verband satzungsgemäß – auch für die einzelnen Betriebszweige – ein
ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbe-
zie hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu
unange messenen Konditionen vorgenommen werden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Laufe meiner Prüfung nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Der Verband ist nicht konzessionsabgabenpflichtig.

Fragenkreis 15:  Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be-
deutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Bei meiner Prüfung habe ich im Berichtsjahr keine für die Vermögens- und Ertragslage
bedeutsamen einzelnen Verlustgeschäfte festgestellt.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche
Maß nahmen handelt es sich?

Vergleiche Antwort zu Frage 15. a)
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Fragenkreis 16:  Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung
der Er tragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Es besteht kein Jahresfehlbetrag, da wegen des Kostendeckungsprinzips ausgegli-
chene Jahresergebnisse ausgewiesen werden.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des
Un ternehmens zu verbessern?

Es sind keine besonderen Maßnahmen eingeleitet oder beabsichtigt, um die Ertragsla-
ge zu verbessern. Die Beiträge orientieren sich an dem im Wirtschaftsplan festgestell-
ten Bedarf.
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